
Personaldienststelle

Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse
vom 24. März 1999 in der jeweils gültigen Fassung

i. V. m. § 2 Abs. 1 Satz 3 Nachweisgesetz

Anschrift der zuständigen Bezügestelle
Zutreffendes bitte ankreuzen X bzw. ausfüllen

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen , da nur dann eine ordnungsgemäße Entgelt-
abrechnung möglich ist.

1. Sollten Ihre Gesamteinkünfte aus Arbeitsverhältnissen im Monat überschreiten, wird das
bestehende Arbeitsverhältnis unter bestimmten Voraussetzungen sozialversicherungspflichtig.
Die folgenden Fragen dienen zur Prüfung der Sozialversicherungspflicht.

vollständig

400 Euro

1.1. Weitere Beschäftigungsverhältnisse

1.2 Frühere Beschäftigungsverhältnisse in den letzten 12 Monaten, gerechnet vom Ende des jetzigen
Arbeitsverhältnisses

genaue Bezeichnung und Anschrift des Arbeitgebers

Höhe des monatlichen Brutto-Einkommens - Euro -

Name

Arbeitgeber Brutto / Monat
- Euro -

vom bis = Arbeitstage regelm. Arbeitszeit
Wo. - Std.

genaue Bezeichnung und Anschrift des Arbeitgebers

Höhe des monatlichen Brutto-Einkommens - Euro -

vom - bis

genaue Bezeichnung und Anschrift des Arbeitgebers

Höhe des monatlichen Brutto-Einkommens - Euro -

Vorname Geburtsdatum Personalnummer

wöchentliche Arbeitszeit

vom - bis wöchentliche Arbeitszeit

vom - bis wöchentliche Arbeitszeit



2. Sofern Ihre Gesamteinkünfte aus Arbeitsverhältnissen (s. Nr. 1) überschreiten, sind ab
Monat April 2003 pauschale Beiträge i.H.v. 15 % zur gesetzlichen Rentenversicherung und i.H.v. 13 % zur
gesetzlichen Krankenversicherung zu Lasten des Arbeitgebers abzuführen.

Der derzeitige Rentenversicherungsbeitrag beträgt . Durch zusätzliche Zahlungen i.H.v. monatlich
zzt. Ihres Verdienstes haben Sie die Möglichkeit, sich Ansprüche auf Leistungen der Rentenversi
cherung zu sichern. Als Beitragsbemessungsgrundlage sind mindestens 155,00 Euro zugrunde zu legen
(19,9 % von 155,00 Euro = 30,85 Euro).

Möchten Sie den pauschalen Rentenversicherungsbeitrag des Arbeitgebers aufstocken
und damit für die Dauer des Bestehens dieses Arbeitsverhältnisses auf die Rentenversicherungsfreiheit
verzichten?

Bitte beachten Sie dabei, dass in diesem Fall monatlich ein Mindestbetrag von an die ge
setzliche Rentenversicherung gezahlt werden muss (15 % des tatsächlichen Verdienstes zu Lasten des
Arbeitgebers und 4,9 % von Ihnen, mindestens den Differenzbetrag zu 30,85 Euro).

3. Zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Abführung der Sozialversicherungsbeiträge werden die
nachstehenden Angaben benötigt.

In welcher Krankenkasse sind Sie selbst oder als Familienangehörige(r) versichert?

400 Euro

19,9 %
4,9 % -

zu Ihren Lasten

30,85 Euro -

nicht

4. Sind Sie als Student an einer Hochschule oder Fachschule immatrikuliert?

5. Bei einem Gesamteinkommen in der Gleitzone (400,01 Euro bis 800,00 Euro monatlich) wird der
Gesamtsozialversicherungsbeitrag für den Arbeitnehmer nicht vom tatsächlichen Arbeitsentgelt, sondern
von einem geringeren Betrag (beitragspflichtiges Arbeitsentgelt) berechnet.

Der Beschäftigte kann jedoch gegenüber seinem Arbeitgeber erklären, dass er auf die günstigere Bei-
tragszahlung innerhalb der Gleitzone verzichten und stattdessen Beiträge nach seinem tatsächlichen
Arbeitsentgelt zahlen möchte, d. h. er zahlt auch innerhalb der Gleitzone seinen vollen Arbeitnehmer-
anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag.

Ich verzichte auf die günstigere Beitragszahlung und zahle Beiträge nach meinem tatsächlichen Arbeits-
entgelt.

Ich bestätige, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß gemacht worden sind.
Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, jede Veränderung umgehend mitzuteilen.

Ja Nein

gesetzliche Krankenversicherung (z. B. AOK, IKK, BKK, Ersatzkasse)

private Krankenversicherung

Die Mitgliederbescheinigung

ist beigefügt.

wird innerhalb von 14 Tagen nachgereicht.

liegt bereits vor

Ort, Datum Unterschrift

Ja (bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen) Nein

Ja Nein


	5: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	14a: Off
	15: Off
	12: 
	13: 
	löschen: 
	druck: 
	Schaltfläche1: 
	14: Hochschule Anhalt (FH)
Bernburger Straße 55; 06366 Köthen
	leer: 

	030020_Auswahl 2: Oberfinanzdirektion Magdeburg
- Bezügestelle Dessau -
Außenstelle Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 4
39104 Magdeburg 

	030020_Auswahl 1: Oberfinanzdirektion Magdeburg
- Bezügestelle Dessau -
Kühnauer Straße 161
06846 Dessau-Roßlau
	ausw 0: 
	ausw 00: 
	ausw 1: 
	ausw 2: 
	leer1: 
	a1: 
	0: 

	b1: 
	0: 

	c1: 
	0: 

	d1: 
	0: 

	1: 
	1: 
	2: 
	0: 
	0a: 
	0b: 
	0c: 

	2: 
	0: 
	1: 
	2: 

	3: 
	0: 
	1: 
	2: 

	4: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 

	vdr: 030 044 PDF 04.2008 (Version 1)LIZ/Zentrale Vordruckstelle - electronic-formular-design
	Info-ZVS: 


